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Beihilfenrecht Compact: 
Der DawI-Freistellungsbeschluss 2025 

am 12. Februar 2026 (Webinar)

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DawI) werden regelmäßig z.B. im Zusammenhang mit Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge durch staatliche Mittel finanziert. Die wichtigste beihilferechtliche Grundlage für die Gewährung dieser Ausgleichsleistungen ist der DawI-Freistellungsbeschluss. Diesen hat die EU-Kommission im Dezember 2025 überarbeitet und insbesondere durch neue Regelungen z.B. im Bereich des erschwinglichen Wohnraums ergänzt. 
Mit dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen zunächst die Voraussetzungen für das Vorliegen einer DawI erläutern und Ihnen darüber hinaus einen Überblick über die Neuerungen geben. 
Vortragende: 

Barbara Brandtner, EU-Kommission, Generaldirektion Wettbewerb
Jan-Philipp Otter, Rechtsanwalt pwc legal 















Moderation:
Gabriele Quardt, Rechtsanwältin Becker Büttner Held
	Ab 9:00 Uhr
	Einwahl 

	9:30 Uhr 
	Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer:innen

	10:00 Uhr
	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse – ein Überblick

· Begriff der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
· Das "DawI-Paket" im Überblick, Fokus: Der DawI-Freistellungsbeschluss
· Anforderungen an den Betrauungsakt, die erforderlichen Ausgleichsparameter und die Überkompensationskontrolle

Jan-Philipp Otter, Rechtsanwältin pwc legal 

	11:30 Uhr
	Kaffeepause

	11:45 Uhr
	Der neue DawI-Freistellungsbeschluss 2025 

· Übersicht über die Änderungen und Neuerungen 
· Erschwinglicher Wohnraum: Freistellungsvoraussetzungen für die Ausgleichsleistungen 

Barbara Brandtner, EU-Kommission, Generaldirektion Wettbewerb

	13:15 Uhr
	Ende der Veranstaltung 



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.gebs.info
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mit beihilferechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu tun haben oder sich speziell für dieses Thema interessieren und insbesondere in:

· Bundes- und Landesministerien
· Investitions-, Förder- sowie Bürgschaftsbanken
· Kommunen, Städten sowie deren Beteiligungsgesellschaften
· Bundes- und Landesrechnungshöfen
· Handwerkskammern
· Forschungseinrichtungen
· Projektgesellschaften tätig sind 
· sowie natürlich auch an Unternehmensjurist:innen, Rechtsanwält:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Steuerberater:innen 



Verbindliche Anmeldung: Beihilfenrecht Compact
(Webinar)
am 19. Februar 2026


Zu zahlender Teilnahmebeitrag (bitte Zutreffendes ankreuzen):

□ Regulär: € 350,- 		□ Frühbucher: € 300,- (bei Anmeldung bis zum 22. Januar 2026)


Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Im Tagungspreis enthalten: Tagungsunterlagen (Versand per E-Mail soweit möglich vor Veranstaltungsbeginn). Ein Einwahllink für Teams wird vorab versandt. Damit Sie entspannt an der Veranstaltung teilnehmen können, bieten wir Ihnen vorab einen Technik-Check an. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung nach der Veranstaltung. 

Ich nehme teil 

Name

Firma/ Behörde/ Organisation

Anschrift

E-Mail-Adresse

Telefon für eventuelle Rückfragen


Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB (http://gebs.info/agb) und die Datenschutzerklärung (http://gebs.info/datenschutzerklaerung) der GeBS. GmbH an.





Datum, Unterschrift
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